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Dıie Freiheit des Kranken theologischer Sıcht

iıne Überlegung über die Freiheit des Kranken 1n theologischer Sicht 1St nıcht eintfach
yleichbedeutend MIi1t einem Bericht über die kirchenlehramtlichen Aussagen diesem
Thema Natürlich soll sıch dieser Beitrag nıcht außerhalb der rTrenzen dessen bewegen,
W as die amtliche Lehre der Kirche unmittelbar und ausdrücklich oder indirekt un e1n-
schlußweise über die Freiheit des Kranken Sagt. Die eigentliche kirchenamtliche Lehre,
sSOWweılt s1e greifbar 1St,; kommt jedoch ıcht nahe SCHU  5 die Sache heran, die mi1t dem
Stichwort Freiheit des Kranken gyemeınt 1St Daher bleibt dem Theologen bei aller
Berücksichtigung der Doktrin des Lehramts der Kirche nichts anderes übrig, als VO  3

theologischen Daten her un MI1t theologischen Methoden auf eıgene Rechnung und
Getahr diesem IThema SaSCc versuchen.

Das Thema soll 1er auf solche Krankheıten eingeschränkt werden, die den Kranken
objektiv un: subjektiv MI1t dem drohenden und andrängenden Tod konfrontieren. iıne

Erkältung, iıne Magenverstimmung oder ıne Krankheit, die den Betroftenen nıcht

eigentlıch Aus dem Kreıs derer hinausdrängt, die aktıv 1ın Freiheit iıhr Leben meılistern
können, bedeutet eın eigenes theologisches Problem.

In einem ersten Abschnitt oll ZuUuerst ein1ges über das Wesen der Freiheit ‚A  ESagt WeEeI-

den, WwW1e diese dem Theologen 1m Unterschied einer blo{ß psychologischen Wahlfrei-
heit 1m einzelnen Akt un: 1m Unterschied einer blo{$ bürgerlichen un: rechtlichen
Zurechnungsfähigkeit erscheint! Es 1st selbstverständlich, da{fß dieser theologische
Abschnitt fragmentarisch austallen muß un Aaus dem theologischen Wesen der Freiheit
jene OoOmente isoliert hervorhebt, die für WE Fragestellung VO  e esonderer

Bedeutung sind. In einem 7zweıten Abschnitt oll dann nach der Freiheit des Kranken
1n sıch selbst, schließlich ach dem Anspruch der Freiheit des Kranken dem Arzts
über gefragt werden.

Zum Wesen der Freiheit

Wır haben zunächst ein1ıge Eigentümlichkeiten der menschlichen Freiheit NCNNECNMN,

die 1n der Theologie gegeben sind und für Thema besondere Bedeutung haben
Wenn 1mM profanen Sprachgebrauch VO  ; Freiheit die ede 1St, dann wiırd dieses Wort
entweder soziologisch als Fehlen gesellschaftlicher Zwänge un: Entfremdungen VeI-

standen, oder 1St psychologisch gemeınt als Wahlfreiheit des Menschen 1n einem
einzelnen Akt der Entscheidung, WwWenNnn INan nıcht deterministisch iıne solche psycho-
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logische Wahlfreiheit überhaupt als ıcht vorhanden ansıeht un Verantwortung,
gesellschaftliche Sanktionen UuUSW. ohne den Begrift der Wahlfreiheit deuten versucht.
Der theologische Begriff der Freiheit implizıert ZW ar den Begriff der psychologischen
Wahlfreiheit, 1St aber umtassender un: radıkaler.

Der theologische Begriff der Freiheit 1St 7zunächst einmal insotern „theologisch“, als
er explizit oder impliızıt die These einschließt, daß überall dort; eıine wirkliche
Wahltreiheit VO  - radikaler Verantwortung geschieht, eın bewußtes, WE auch
Umständen, Ja sehr oft, bloß unreflektiertes un unthematisches Bezogenseın aut Gott
gegeben 1St. Eigentliche, personale Wahlfreiheit 1St 1Ur OFrt möglıch, das einzelne
Gut un: der einzelne VWert in WEeNnNn auch unthematischer Transzendentalität ber-
stiegen wıird 1n einem Vorgriff auf das Gute überhaupt un schlechthin. Dann 1St aber
auch, zumindest unthematiısch, die theologische Dımension der Freiheit, die Bezogenheit
aut Gott, gegeben, un ZWar unausweıchlich, Mag diese Bezogenheit reflex, begrifflich
un: worthaft thematisiert werden oder nıcht, INAaS dıe Freiheit diese Bezogenheit 1in
echter Selbstbejahung annehmen oder s1e ablehnen in jener etzten Selbstverneinung,
die WIr theologisch Sünde CNNCHN

Freiheit 1m theologischen Sınn 1St daher 1n ıhrer eigentlichen Tiefe un: Radıikalıtät
ıcht bloß die Fähigkeit, dieses oder eın anderes tun können oder Sal die Möglich-
keıt, ımmer wieder das Gegenteıl VO dem tun können, W 4S INan vorher hat
Sıe 1St vielmehr die Möglichkeit der totalen und endgültigen Selbstverfügung des TYTEe1-
heitssubjekts über sıch selbst un se1n Leben als eınes und ZanzZeS. Freiheit 1im theologi-
schen Sınn meınt ZuUuUerst un 7zuletzt das eıne Subjekt selbst, iınsotfern Gegen-
stand für siıch selbst 1St; Täter, 'Tat und Getanes 1NS sind, insofern das ıne un
Leben durch diese Freiheitstat ın seine unwiderrufliche Endgültigkeit SESETZL wiırd,
iınsotern also das entsteht, W as WIr die Ewigkeit des Menschen CNNECIM pflegen: ıcht
eine endlos weıterlaufende e1it nach UuUNsCICI ırdıschen Lebenszeit, sondern die frei
verfügte Endgültigkeit des Subjekts un seines ırdischen Lebens VOL Gott

Miıt diesen Andeutungen über das theologische Wesen der Freiheit sıiınd Zzwel schwie-
rıge Problemkreise gegeben, auf die WIr noch eingehen mussen : das Problem des
Verhältnisses zwischen Freiheit 1m theologischen Sınn und dem einzelnen empirischen,
objektivierbaren und verbalisierbaren Einzelgegenstand, un: das Problem des Ver-
hältnisses zwiıschen Freiheit un eıit.

Was das Problem angeht, mu{fß 1er 1n thesenhafter Kurze gEeESaAgT werden, daß
der Vollzug der menschlichen Freiheit als der Selbstbestimmung des Sanzch Subjekts
aut Endgültigkeıt hın ZWar notwendig vermıiıttelt 1St durch den einzelnen, raumzeiıtlich
un: geschichtlich gegebenen Gegenstand aposteriorischer Art, auf den sıch die Freiheit
auswählend bezieht, reiliıch ıhr eigentliches Wesen als Selbstvollzug des Subjekts
setfzen. ber dieser tür den Vollzug der Freiheit unerläßliche Einzelgegenstand x1ibt für
sıch allein keine eindeutige un: sichere Auskunft darüber, welches der Selbstvollzug
des Subjekts eıl oder Unheil iSt; 6S 1St möglıch, da{f eın Subjekt sıch selber
seinem eıl auf Gott hinordnet, wen1gstens unthematisch, weıl sıch 1n gelassener
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Hoffnung in die Unbegreiflichkeit seiner Exıistenz fallenläßt, obwohl der Gegenstand,
dem diese rettende Selbstverfügung geschieht, materijal nıcht NUuUr sehr unbedeutend

und begrenzt ist, sondern auch, den verpflichtenden innerweltlichen Normen un
Sachverhalten IM  b nicht seın un cht realisıert werden sollte.

Es 1St darum grundsätzlich möglıch, da{fß personale Freiheit auch dort och vollzogen
werden kann, das dem eigentlichen Freiheitssubjekt aposteriorisch angebotene Ma-
terial der Entscheidung sich ıcht mehr 1n die „normalen“ Zusammenhänge eines
menschlichen Lebens un einer Gesellschaft miıt iıhren Strukturen un Normen einfügt
und der nur VO  - seiner Erfahrung „Bediente“ im bürgerlichen und psychiatrischen
Sınn nıcht mehr zurechnungsfähig 1St Es 1St grundsätzlich denkbar, daß eine personale
Selbstverfügung des Subjekts 1n Freiheit miıt einem 1e]1 geringeren Material ZUrFr Ver-

mittlung sıch selbst auskommt, als WIr im normalen bürgerlichen Leben VOTaus-

seLtzen un ordern mussen, einem solchen Menschen Zurechnungsfähigkeit ZUZU-

erkennen. Es 1St denkbar, dafß eın bestimmtes Material Gegenständlichkeıit, das
einem Subjekt VO  ; außen angeboten un sıch begrifflich verstanden wird, bei der
konkreten Strukturiertheit dieses Subjekts Sal nıcht als Material für den eigentlichen
Selbstvollzug der Person in rage kommt.

Das zweıte Problem 1St das dunkle Verhältnis 7wischen Freiheit un eıt Theo-

logisch muß die Freiheit verstanden werden als die personale Selbstverfügung des Sub-

jekts, durch die es sich als SanzZCS MI1t der Ganzheıit des irdischen Lebens in seiıne End-

gültigkeit hineıin vollzieht. Dann 1St aber das Vorstellungsschema ungenügend, mMi1t

dem die christliche Praxıs und Pastoral arbeitet, daß nämlich das endgültige Schicksal
des Menschen 1n Heıl oder Verlorenheit einfach bestimmt wird durch den zeitlich etzten
Akt VO  : Freiheit in der Geschichte eiınes Menschen, durch eiınen Akt,; der als zeitlich
einzelner gewissermaßen isoliert Ende steht und allein über das CGanze des früheren
Lebens verfügt. Andererseıts annn die Grundoption des Menschen über das Ganze des

Subjekts und des zeitlich gyedehnten Lebens nıcht gedacht werden, daß s1e sich einfach
außerhalb der eıt un Geschichte ereignet un: daß sS$1e sich VOL einem solchen meta-

historischen Punkt AUS NUur in den vielen zeitlich geStreULEN FEinzeltaten des Menschen
oftenbart. Auch Freiheitstaten, 1in denen das Subjekt über sıch un die Ganzheit se1nes
Lebens verfügt, mussen sich 1in der Geschichte ereıgnen, mussen eiınen raumzeitlichen
Platz innerhalb der menschlichen Geschichte haben Sonst wiırd Geschichte un VOF

allem Heilsgeschichte ZU wesenlosen Schein, auf den hın sich ıne überzeitliche Freiheit

projJizlert.
egen der vorhın schon angedeuteten Inkongruenz zwischen dem die Freiheit

sıch vermittelnden Material und der ursprünglichen Freiheitstat als Selbstverfügung
des Subjekts annn nıe eindeut1ig ZSESARL werden, und WwWann sich eine solche Freiheits-
LAat 1m Leben eınes Menschen ereignet; soll auch nıcht behauptet werden, da eine
solche Grundoption NUur einmal möglıch sel, also nıcht durch eine spatere VO  w derselben
existentiellen Radikalität revidiert werden könne. Die menschliche Freiheit als Selbst-
verfügung impliziert Z Warlr keine beliebige, immer 18(>40! 1Ns Unbestimmte hiınein mOg-
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ıche Revidierbarkeit ihrer Entscheidungen, sondern dl solche Entscheidungen als
endgültige. ber als endliche un: gyegenständlich vermittelte Freiheit s1e sich
ımmer auch der noch laufenden elıt Aaus un kommt ZUuUr Vollendung ihres eigenen
Wesens NUur dadurch, da{fß die eit authört durch eın Ereignis, das nıcht einfach 1n der
Macht der Freiheit selbst steht, obwohl S1€e sıch VO  e} ıhrem eigenen Wesen her diesem

Freiheit des Kranken

Freiheit des Kranken bedeutet 1er konkret die Freiheit des Kranken 1n deren Kon-
trontation mıt dem 'LTod Diese Beziehung besonderer Art 7zwiıischen Freiheit 1mM theo-
logischen Sınn un 'Tod 1St ohne weıteres greifbar, WEenNn WIr das eben über die Freiheit
1mM theologischen Sınn Gesagte bedenken un gleichzeitig die christliche Überzeugung in
Rechnung stellen, da{fß 1mM 'Lod die Freiheitsgeschichte des Menschen endgültig wird, da
das endgültige „Gericht“ des Menschen geschieht, da{( der Mensch, der iın seiner Yel-
eıt thematisch oder unthematisch ımmer mi1t Gott tun hat, Gott endgültig findet
oder verliert.

Die Sıtuation des andrängenden Todes SE un tür sıch ıne ausgezeichnete Sıtua-
t1on der Freiheit. Denn MmMi1t dem Tod 1St der Zeitraum der Selbstverfügung des Sub-
jekts iın Endgültigkeit hinein eendet. Es 1St aut jeden Fall für das Freiheitssubjekt nıcht
sicher, ob schon vorher 1n seinem Leben ıne radıkale Grundoption geschehen 1St, da{lß
s1e iın Krankheit un: 1mM Sterben nıcht mehr 1n Gefahr ware, noch einmal umgestofßßen

werden. An sıch 1St also die Sıtuation des andrängenden Todes ine radıkale Autft-
forderung die Freiheit, sıch gerade „Materıal“ des Sterbens miıt seiner Ohnmacht
un Einsamkeit endgültıg dadurch für Gott entscheiden, da{fß s1e diese „hoffnungs-
lose“ Siıtuation radikaler Ohnmacht un eines Verschlungenwerdens durch die nbe-
greiflichkeit dessen, W as WIr Gott CNNCNH, gelassen un hoftend annımmt.

Insotern sollte der Mensch möglıchst „bewußt“ sterben. Er sollte den Tod nıcht 1Ur

erleiden, sondern auch 1n Freiheit TU  =] Er hat darum das Recht wIissen, da{ß un
Wann n sterben MUu Wenn un insotern dieses Wıssen NUr durch ine Mitteilung der
Umwelt den Sterbenden zustande kommen kann, darf ıhm diese Miıtteilung nıcht
verweıgert werden. Wenn Zeıitpunkt un Weıiıse solcher Mitteilung, talls S1€e überhaupt
notwendig 1St, richtig gewählt werden, mu{ Ss1e den Sterbenskranken Sdi nıcht CI-

schrecken. Sıe ann gerade 1n der VO ınnen erfahrenen Ohnmacht des Menschen eın
gefalstes un: mildes Wıssen die Todessituation erwecken. Falls sıch nıcht
eiınen biologisch völlig plötzliıchen Tod handelt, wıssen die Sterbenden Ja doch VO  e

ıhrer Sıtuatıon, auch wenn s1e dieses Wıssen ine Zeitlang verdrängen.
Weıl un insotern der Tod (das Sterben) iıne ausgezeichnete Sıtuation der Freiheit

1m theologischen Sınn ISt, hat der Mensch ein Recht, [03247 B 1n eLIwa ıne Pflicht, die
Sterbesituation gestalten, dafß auch in einem empirischen Sınn möglichst 1e] Trel-
heitsmöglichkeit gewahrt wiırd. iıne Schmerzbekämptung, die den Kranken ıcht e1IN-
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fach in Bewußtlosigkeit hineinstößt;, sondern ıhm Bewußtsein beläfßt un: ıhm ıne

größere Serenität des Geilstes ermöglicht, als WECN durch Schmerzen 1m physiologi-
schen Sınn des Wortes überwältigt würde, 1St darum nıcht NUrLr eın Postulat vitaler
Selbstbehauptung, sondern auch eın Postulat der Freiheit 1mM theologischen Sınn, die
sich mı1t Recht eınen möglichst großen un möglichst bıs die Todesgrenze reichenden
Freiheitsraum erkämpfen 11 Schmerzbekämpfung hat nıcht 1Ur für eın physıio-
logisch-psychologisches Wohlbefinden seiıne Bedeutung, sondern auch als Kampf
einen möglıchst großen Raum der Freiheit 1m theologischen Sınn, den Raum eıiner

Heilsgeschichte.
Dıie rage einer Schmerzbekämpfung, die den Kranken mehr oder wenıger bewufßt-

los un unzurechnungsfähig macht, 1St MIt dem bisher Gesagten nıcht entschieden. Dazu
ware 1n unseren Zusammenhang ohl 11LUL SCH, daß ıne solche Schmerzbekämp-
fung dann nıcht unterlassen werden mufß, WEeNnNn s1e keine direkte Tötung des Kranken
bedeutet un WEenNnn die Art und die Heftigkeit des Schmerzes ohnedies keinen gzrößeren
Freiheitsraum anbieten.

Stile des Sterbens

Das BewulSstsein, da{ß der Tod als Sterben (1im Unterschied ZU Gestorbensein) iıne

ausgezeichnete Sıtuation der Freiheit in theologischem Sınn ist, hat 1 Lauf der Ge-
schichte des Christentums ZUrLr Bildung VO  - verschiedenen Stilen des Sterbens“ (Arthur
Jores) geführt. Man kennt nıcht 1Ur (was nıcht einfach un: schlechthin selbstverständ-
lıch ISt) die Spendung VO  - „Sterbesakramenten“”. Es zibt nıcht NUr eın eigenes Sakra-
ment für die Kranken, die in die ähe des Todes geraten. Darüber hınaus hat früher
eın heute weıthın abgeflautes gesellschaftliches un relig1Ööses Ritual des Sterbens SC-

geben. Man betrachtete das Sterben nıcht einfach als eın biologisches, sondern als eın

personales geschichtliches Ereign1s der Freiheıit, die das Leben tathaft eınem end-

gültigen Stand, ZUF Ewigkeıt, bringt. Man versammelte die Angehörigen sıch, gab
iıhnen seinen etzten egen, erklärte seınen etzten Wıllen, beteuerte den Glauben un
die Hoffinung auf eiınen gnädigen Gott, betete INMN! die Sterbegebete uUuSW. Al dies
annn als Vollzug un Kundgabe der Aufgabe des Sterbens in der Freiheitsgeschichte
des Menschen seıinen Sınn haben Mag der nüchterne Mut, der 1n der Sterbestunde
dem Christen zıemt, auch manches Au diesem überkommenen Sterbestil als echter (
stalt der Freiheit dem Tod gegenüber nahelegen, 1St eın solcher Stil eben doch 1el-

taltig geschichtlich bedingt und braucht nıcht immer Ble:ben. (Von den Sterbesakra-
menten 1m Unterschied den übrigen „Stilelementen“ traditionellen Sterbens wiırd
nochmals die ede se1n.)

Das 1St die ine Seıite. Es annn aber nıcht behauptet werden, daß sich der totale un

endgültige Freiheitsvollzug des menschlichen Subjekts auf Endgültigkeit hın, der

„Tod“ als Gesamttat der Freiheıt, immer 1n der ähe des medizinischen Exıtus ereıgne.
Die Ärzte werden 1n den meılsten Fällen eınen Sterbenden VOLr sıch haben, bei dessen
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psychischer Verfassung sıch ohne willkürliche Hypothese schwer verstehen läßt, W1e
1n dieser Sıtuation eines radikalen personalen kts fähig se1n könnte, durch den er 1n

Freiheit über sıch un die letzte Bedeutung se1nes Lebens radıkal verfügt. Es zibt keinen
zwıngenden theologischen Grund, das Gegenteıil dieses Anscheins postulieren. Jener
Akt,; 1n dem ein Mensch 1n Freiheit über sıch selbst auf Endgültigkeıt verfügt, ann
auch be] einem „Mündigen“ 1e] früher geschehen un annn AUuS ınneren oder ıußeren
Gründen auch SCIAUMEC eıt VOT dem medizinischen Sterben der letzte solche Akt se1in.
Sterben als medizinischer Exıtus und Sterben als 'Tat der Freiheit brauchen ıcht uhr-
zeitlich usammenzutallen. Was 1mM Leben als 'Tat der etzten Selbstverfügung 1in rel-
eıit ber sıch MIit einem relatıv bescheidenen, Sal nıcht expliziten Freiheitsmaterial
geschah un geschehen konnte; braucht ıcht notwendig auch beim Sterben 1m medi-
7zı1nıschen Sınn möglich se1nN, auch dann nıcht, WEeNN dabej explizıter eın relig1öses
Materi1a]l gegeben 1St und 1ne „Irömmere“ Sıtuation herrscht.

Menschliche und relig1öse Hılfe 1mM Sterben

Für diejenigen, die Umständen erufen sınd, dem Kranken einem deutlich
relig1ösen Sterben, einer explizit religiösen Freiheitstat 1m Sterben helfen (das
ann Umständen nıcht bloß eıne amtliche Pflicht des Seelsorgers, sondern auch
eıne menschlıche un christliche Pflicht der Liebe für Pflegende un Ärzte se1n), bedeutet
1es folgendes: Solche Helter sollten mi1t der abe der Unterscheidung der Geıister dem
Sterbenden der Haltung helfen suchen, die gerade diesem einzelnen 1ın der Sıtua-
tiıon seiner Lebensgeschichte und seiner relig1ösen Kenntnisse und Fähigkeiten möglich
1St. Eın solcher Helter sollte also nıcht die Schwäche des Kranken ausnutzen, ıhm
einen relig1ösen Vollzug seınes Sterbens überzustülpen, den konkret iıcht ex1isten-
tiell vollziehen annn un: der sOomıt für se1n ew1ges Heiıl auch nıchts beiträgt. Wo eın
Sterbender den Besuch eiınes Geistlichen oder sonstige relig1öse Hılte ablehnt, sollte
1194  } diesen Wunsch respektieren und dagegen auch nıcht ine iındiskrete Hıiltfe Ver-
wandter un des Pflegepersonals einsetzen, denen vielleicht mehr eıne gesell-
schaftliche Prestigeangelegenheit geht als den relıg1ösen Sınn der Krankensalbung
un: der Wegzehrung oder das ewı1ge Heil des Kranken. (Für den Charismatiker,
der sıch ine größere un echtere Umkehr 1im Geilst des Kranken bewirken
kann, 1St damıiıt keine Regel aufgestellt.) Wo ein Mensch nıcht mehr imstande 1St, beim
Sterben eıne deutlich relig1ös artikulierte Annahme des Todes, eıne heilshafte 'Tat der
Freiheit vollziehen, 1STt die Heilsfrage für den, der eiınem solchen Sterben beisteht,
völlig often und annn VOI ıhm ıcht entschieden werden. Die personal entscheidende
Heilsstunde annn siıch be1 einem solchen Sterbenden 1e] rüher, mıtten 1m Leben ere1g-
net haben, un: ZWAar auch mıi1t einem Material der Freiheit, das nıcht ausdrücklich un
verbal relig1ös 1St

Wenn ine Hilte einer ausdrücklich relig1ösen Sinngebung des Sterbens möglich
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1St un VO Kranken ANSCHOMM! wird, kommt CS auch bei Katholiken VOL allem
darauf a dafß der Sterbende dem Tod gegenüber eine relig1ös existentielle Haltung
findet, un erst 1n zweıter Linie auf den Empfang der „Sterbesakramente“. Be1 einem
Katholiken VO normal eifriger relig1öser Praxıs werden diese Dınge in der Regel —

sammentallen, ıcht aber beı Menschen, die bisher ıne geringe oder gar keine AauUusSs-

drücklich relıg1öse Praxıs hatten. Be1 solchen 1St Umständen möglıch un theo-
logisch. auch legitim, iıhnen helfen, 1ın Freiheit ıne richtige innere Haltung VOTL der
Möglichkeit des Todes gewınnen (dıe hoftende Ergebung 1in ıhr Geschick USW.). Man
mufß iıhnen ıcht zugleich eın sakramentales Geschehen ZUMUtCN, das s1e Nur übertordertc BD
und schockiert. Natürlich annn in einer solchen Situation gelingen, ıne alte, 1m
Leben des Sterbenden weIlt zurückliegende sakramentale Praxıs ohne große Schwier1g-
keit wıeder aufzuwecken, daf(ß das sakramentale Geschehen 1in seiner Greitbarkeit
und Eindeutigkeit den Akt der Ergebung in das Sterben als Verfügung Gottes in

Va d B D7 C

Hoffnung erleichtert un testigt. ber mu{ß nıcht ımmer se1ın, un WEn eın Di-
lemma auftritt, soll 1124  -} sıch für eiıne Hılte bezüglich der existentiellen kte des Ster-
benden entscheiden und ıhm nıcht eın sakramentales Geschehen aufdrängen, das &]g

vielleicht (schuldlos) nıcht wirklich vollziehen annn un unter dieser Voraussetzung M1t
echt ablehnt.

Miıt einer solchen Posıition 1St reıilıch auch gegeben, daß die Umgebung eınes Kran-
ken nıcht VO  w vornherein schon VO  n jeder relig1ösen Hiılfeleistung dıspensiert 1St,
der Kranke für Sakramente nıcht {ahıg 1St oder s$1e ablehnt. Zu eiıner Freiheitstat des
Lebens 1im Sterben gehört sıch eine explızite Reue über die Sünden des VErSANSCHNECH
Lebens, wWenn un: insotern eın solches Schuldbewußtsein lebendig 1St oder Aaus seiner
Verdrängtheit erweckt werden annn ber der hoftende Akt der Annahme der eigenen
Sıtuation kann implizıt eıne Keue se1n. Er annn eiınem Menschen eher gelingen als ıne
ausdrückliche Beziehung auf Ereijgnisse des veErgansCcCNChH Lebens, denen 1119  —$ eın
Verhältnis mehr findet Dıies 1St auch bedenken 1 Zusammenhang MI1t einer reli-
z1ösen Hıltfe für den Kranken, also bezüglich des Inhalts VO  - Gebeten, die iNan

einem Sterbenden vorspricht.

Freıie Wahl des Arztes

Im Hinblick aut den Anspruch, den die Freiheit des Kranken den Arzt tellt, 1St
zunächst über die freie Arztwahl CN. S1e 1St eın wesentlicher Gegenstand
der Freiheit des Kranken. Are die Krankheit eın blofß biologisches Geschehen, das
sıch außerhalb der Sphäre der eigentlichen Freiheitsperson abspielt, dann könnte INan

es als offene rage empfinden, ob der Kranke grundsätzlich das Recht aut freie Arzt-
ahl haben muß oder ob ıhm der Staat einen Funktionär der Gesundheitspflege VOI-

schreiben kann, ZSENAUSO wW1e der Staat ıhm andere Funktionäre ohne seıne VOL-

hergehende Zustimmung.
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ıne schwere Krankheit bedeutet aber ine besondere un einmalige Sıtuation für
das Freiheitssubjekt als solches. Für den Vollzug der Freiheit iSst dem Menschen grund-
sätzlich eın möglıchst großer Freiheitsraum einzuräumen. Daher gehört die freie Arzt-
ahl den unabdingbaren Gegenständen der Freiheit. Institutionen un Verfahren
W1e die arztliche Zulassung, die Bestellung VO  w Amtsärzten für bestimmte Personen-
SIUDPCNH, die staatlıchen Zwangsuntersuchungen USW. mussen immer wieder befragt
werden, ob S1e die freie Arztwahl ıcht mehr als unbedingt notwendig einschränken,
nämlıch 11UT InsoWwelt, als die Umstände und die legitime Verfolgung anderer gesell-
schaftlicher Güter legiıtimieren.

Gewiß 1St die freie Arztwahl vielfach NUr ein blasses Ideal, das durch gvesellschaftliche
un ökonomische Gründe weıthin ZUr Illusion wird. Wo dem 1St, müßten solche
vesellschaftliche un wırtschaftliche Verhältnisse SsCHh der realen Ermöglichung einer
möglıchst freien Arztwahl geändert werden. Selbstverständlich mu{fß das echt auf
freie Arztwahl iımmer aufs 1LEUEC 1ın einen Kompromifß miıt anderen Gütern un: Rechten
der Menschen gebracht werden un: darf nıcht isoliert gesehen werden. Man könnte
aber auch tragen, ob die Möglıchkeiten eiıner treien Arztwahl nıcht durch ungebühr-
lıch hohe Honorarforderungen der Ärzte eingeschränkt werden, ob Ärztehonorare 1m
gleichen Sınn wıe andere Warenpreıise der freien Konkurrenz des Marktes überant-
Ortiet werden dürtfen un ob 1es ıcht dem echt des Kranken auf freie Wahl des
Arztes wıderspricht.

Das Recht, sterben dürten

Zur Freiheit des Kranken dem AÄArzt gegenüber gehört auch das Recht, sterben
dürtfen. Es steht 1er nıcht Z Frage, ob Umständen beim Kranken auch eine
Pflicht gvegeben seın könne, dieses echt 1ın Anspruch nehmen. Auf jeden Fall 1St der
Kranke als Freiheitsperson nıcht eintach das blofße Objekt des Arztes, der ohne Rück-
sıcht auf andere Gesichtspunkte des Kranken oder der Gesellschaf sıch eINZ1Ig un allein
VO  e der Absiıcht leiten lassen dürfte, das biologische Leben des Kranken möglichst lange

erhalten. Es xibt auch andere Werte un Ziele, denen eın Kranker (oder
Umständen 1n seiner Vertretung seine nächste Umgebung, die auch 10)88 seine Rechte

wahren beruten 1st) frei wünschen kann, ıcht Sterben gehindert werden.
WAar x1bt nach allgemeiner christlicher un katholischer Auffassung keinen objek-

ELV sıttlıch legitimen Wıillen einer Handlung, die die Tötung des Kranken direkt
bezweckt, also keine posıtıve sıttliche Verfügung direkter Art über das Ganze des bio-
logischen Lebens. Damıt 1St aber nach der Auffassung der katholischen Moraltheologie
nıcht auch schon gegeben, dafß ıne posıtıve Pflicht aut seıten des Kranken oder des
Arztes bestehe, jedwedes denkbare un 1im konkreten Möglichkeitsbereich liegende
Miıttel ZUr Verlängerung des biologischen Lebens anzuwenden. Es 1sSt auch durchgängige
Auffassung der katholischen Moraltheologie, da{fß die Anwendung VO  . Miıtteln
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einem pOSItLV sinnvollen Zweck, dem der Schmerzlinderung, auch dann erlaubt
ISt, wenn diese Mittel als unbeabsichtigten, aber gewußten un zugelassenen Neben-
effekt ine ZEW1SSE Verkürzung der Lebensdauer bewiırken, weıl damıt nıchts
wird, W as nıcht auch ON: 1m Leben des Menschen vorkommt, der un einem
rein biologischen Gesichtspunkt Schädliches in auftf nımmt, wenn dadurch höhere
Lebenswerte bewirken annn

Be1 solchen konkreten Regeln, die 7zwischen einem lJegitimen Sterbenlassen und einer
direkten Tötung unterscheiden versuchen, bestehen theoretische Dunkelheiten, die
noch weıterer Klärung bedürfen, wodurch vielleicht i1ne erhebliche Umstrukturierung
der Antwort autf die hier gegebenen Probleme erreicht würde. Es treten auch praktische
Schwierigkeiten 1n der konkreten Anwendung dieser Regeln aut Da aber 1U einmal
die Probleme selbst nıcht AaUuUus der Welt schaften sind, wırd INa  - einstweilen mi1t sol-
chen Regeln un Unterscheidungen arbeiten dürtfen un mussen, 7wischen eiıner
FEuthanasıe als direkter Tötung des Kranken auf Verlangen eınerseılts un einem 1bso-
luten, unbedingten Wıiıillen ZULE Erhaltung des biologischen Lebens ohne Rücksicht autf

irgendwelche andere Gesichtspunkte andererseıts eınen Mittelweg finden Wenn INa  w

Futhanasıe 1mM eben umschriebenen Sınn ablehnt un: eine Erhaltung des biologischen
Lebens jeden Preıs, auch den des Inhumanen, für falsch hält, dann wiırd 1194  ’ die

angedeuteten Faustregeln gelten lassen, S1€e als bloße Faustregeln betrachten un auf
bessere moraltheologische Durchleuchtung der Probleme ftür die Zukunft hoften

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die speziellere Frage, ob das echt des
Kranken, sterben dürfen, dem Arzt nıcht NUr erlaubt, diesem Wıillen entsprechen,
sondern ıhm auch ine eigentliche Pflicht auferlegt, den Kranken sterben lassen. In

einem Konflikt 7zwischen dem Wunsch des Kranken auf baldıges Ende un dem Willen
des Arztes möglichst langer Erhaltung des Lebens wiırd siıch in der Praxıs meı1st der
AÄArzt durchsetzen un: über den Willen der Patıenten hinweggehen, zumal WEeLlnl den
Findruck hat, der Wiille des Patıenten se1l eher Ausdruck seiner Krankheit un seiner
Schmerzen als i1ne echte personale Entscheidung, un: wWenNnn siıch verständlicherweise
scheut, anderes CunN, als seıne primäre Aufgabe als AÄArzt erfüllen, nämlich das
Leben verteidigen un erhalten. ber damıiıt 1St das Problem nıcht gelöst: Ent-

spricht dem echt personalen Willen des Kranken, wohlüberlegt den Tod zuzulassen,
auch wWwenn er noch hinausgezögert werden könnte, aut seıten des Arztes iıne eigentlich
sittliche Pflicht, diesen Wi;illen auszuführen, weıl Ja als Arzt nıcht bloß 1n den Dienst
einer physiologischen Lebensverteidigung, sondern 1n den Dienst eınes Menschen un:
seıner einen un Sanzch Lebensgeschichte (wenn auch einem bestimmten Aspekt)

1St, WE einen Kranken als Patiıenten angenOMM:! hat?
Man könnte SagcCH, eın solches Problem se1 recht akademisch un komme NUr höchst

selten VOlL, weıl sich NUrLr den Willen eınes Kranken während der Krankheit un
nıcht 1n gesunden Tagen handeln dürfe Eın solcher Entschlufß 1n gesunden Tagen könne
für die Siıtuation der Krankheıt nıcht einfach als zyültıg angeNOMUMC werden. In der
Krankheit selbst se1 eın solcher Wıille echt personaler Art selten gegeben un: der Arzt
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könne ıh 2Uum eindeut1g erkennen. ber INan ann solche Fälle nıcht als unmöglich
betrachten, und damıiıt 1St das Problem gegeben. Dazu kommt die Frage, ob die Ange-
hörigen eines bewußtlos Sterbenden stellvertretend den Wıllen auf Sterbenlassen
außern können, da{fß der Arzt die Pflicht at, diesem Willen nachzukommen.

Dıie rage scheıint dunkel se1n. Denn 1m allgemeinen bedeutet eın sittlich legıtımer
Wıille des einen noch ıcht die sittliche Pflicht des anderen, ıhm 1n der Verwirklichung
seiner Absicht beizustehen. Man wiıird auch ıcht beweisen können (sofern keine AaUS-

drückliche Abmachung 7zwiıschen Patıient un Arzt vorliegt), da{fß die Übernahme der
ärztlichen Aufgabe eiınem bestimmten Kranken gegenüber notwendig die Bereitschaft
implizıere, den Willen des Kranken 1n dieser Sache auszuführen. Bei der ganzmensch-
lichen Funktion des Arztes dem Patıenten gegenüber 1St reıilıch das Gegenteıil auch
cht bewılesen. Man müßte weıter überlegen, ob ein Arzt Aaus dem Von beiden Seiten
trei übernommenen Verhältnis 7zwiıischen Arzt un Patıent wieder AUSTIreten kann, WeNnNn

ıhm der Wıille des Kranken auf Sterbendürten deutlich begegnet. Auch diese Frage
1St schwer beantworten: denn einerselts annn ein freı eingegangenes Verhältnis WwI1e-
der treı gelöst werden, andererseıts dürfte eın Kranker in den 1er ZuUur Frage stehenden
Fällen 1Ur schwer eınen anderen Arzt finden

Grundsätzlich meıne ıch eher, daß eine solche Pflicht des Arztes besteht. Nur dann
können inhumane un unwürdıge Verlängerungen des Lebens vermieden werden, un!
eın AÄrzt, der diese Pflicht sieht, kommt leichter ber die begreifliche Scheu hinweg,
eıinen Menschen sterben lassen, dessen Leben noch eıne zeitlang hätte verlängern
können. ber 1n solchen Fragen gelingt auch einer christlichen Moral nıcht mehr, Re-

geln formuli:eren, die sachlich eindeuti1g, unmittelbar anwendbar und für alle e1In-

sichtig waren.
Die Freiheit 1St eın Myster1um. Von iıhrem Grundwesen her 1St s1e die dem Menschen

auferlegte Notwendigkeıt, sıch $reı für oder jene Unbegreiflichkeit entschei-
den, die WIr Gott eNNCIL. Sıe 1St die Möglichkeıit, sich 1n bedingungslosem Vertrauen
hoftend 1in diese Unbegreiflichkeit als Zıel, Seligkeıit un Vollendung des Menschen
fallenzulassen. Dıiese höchste Macht der Freiheit vollendet sich in der Ohnmacht des
Todes In dieses ıne Geschehen VOoNn Freiheit un 'Tod 1St der Arzt hineingezogen. Der
Arzt ann seine ureigene, für ıhn 1m Unterschied anderen menschlichen Betätigun-
SCHh spezifische Aufgabe 1Ur wirklich erfüllen, W CI mehr als Medizıner ist; WE

r 1n der Erfüllung seıner arztlichen Aufgabe wirklich Mensch un anonym oder
ausdrücklich) Christ 1St. Daher annn ıhm die Freiheit des Kranken, die 1mM Sterben
iıhre Grenze un ıhre Vollendung kommt, nıcht gleichgült1ig se1ın. Er kämpit auch
den Raum un das echt gerade dieser etzten Freiheit. Er un nıcht 1U der Kranke
sollen sıch ın schweigend gelassener Hoffnung dem Mysteriıum des Todes ergeben, nach-
dem S1e für dieses iırdische Leben bıs ZU Letzten gekämpft haben Der Arzt 1St eın
Diener der Freiheit.
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